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RS OGH 1958/9/17 5Ob186/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1958

Norm

Wr HausbesorgerentgeltV §1

HBO 1957 §7

HBO 1957 §8

Rechtssatz

Für die Frage, ob das Hausbesorgerentgelt nach den Sätzen für Wohnungen oder für andere Mietgegenstände zu

berechnen ist, ist die tatsächliche Benützung im Zeitpunkt der Fälligkeit des Entgelts und nicht der Benützungskonsens

maßgeblich. Zur Berechnung des Entgelts nach § 1 Z 2 der Wr HausbesorgerentgeltV.
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